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Verordnung des Rektorats über studienrechtliche Sondervorschriften zur 

Studieneingangs- und Orientierungsphase aufgrund von COVID-19 
 

 

 

Das Rektorat hat gemäß § 7 C-UHV die folgenden studienrechtlichen Sondervorschriften aufgrund 

von COVID-19 für die Studieneingangs- und Orientierungsphase festgelegt: 

 

 

§ 1 

 

Studierende, die die Studieneingangs- und Orientierungsphase am 23. April 2020 noch nicht 

abgeschlossen hatten, können bis 31. Juli 2021 unter Berücksichtigung der in den Curricula 

festgelegten Anmeldevoraussetzungen unbegrenzt über den Umfang der dafür in der Satzung und 

den Curricula vorgesehenen ECTS-Anrechnungspunkte hinaus weiterführende 

Lehrveranstaltungen und Prüfungen absolvieren. 

 

 

§ 2 

 

(1) Diese Verordnung tritt mit dem auf ihre Kundmachung im Mitteilungsblatt folgenden Tag in Kraft 

und mit Ablauf des 30. September 2021 außer Kraft. 

 

(2) Mit dem In-Kraft-Treten dieser Verordnung tritt § 1 der Verordnung des Rektorats über 

studienrechtliche Sondervorschriften aufgrund von COVID-19 (Mitteilungsblatt vom 10.06.2020, 

33.b Stück, 72. Sondernummer) außer Kraft. 
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